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Ihre GZ/vom 
Sachbearbeiter 

Weinmann 2378 

Betrifft: Bea~ten-Dienstrechtsgesetz 1979: 
Entwurf einer BDG-Novelle 1985: 
Begutachtungsverfahren 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf 

einer BDG-Novelle 1985 sowie den Entwurf von Erläuterungen 

hiezu und' ersucht um Abgabe einer Stellungnahme bis 

12. November 1985 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen Termin 

keine Stellungnahme einlangen, darf eine Zustimmung zum vor

liegenden Entwurf angenommen werden. 

Dem Präsidium des Natiohalrates werden 25 Ausfertigungen dieses 

Entwurfes übermittelt. Die begutachtenden Stellen werden er

sucht, 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates zuzuleiten und das Bundeskanzleramt hievon in 

Kenntnis zu setzen. 

24. Oktober 1985 
Für den Bundeskanzler: 

STIERSCHNEIDER 
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An 

die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die VOlksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
~lle Bundesministerien 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die G~neraldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Amter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Nieder5ster-

reichischen Landesregierung 
den Österreichischen Städtebund 
den ÖsterreichischenGemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des 5ffentlichen 

Dienstes 
den Österreichischen Bundestheaterverband 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX 1985, mit dem das 

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1985) 

und das Richterdienstgesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel,I 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 295/1985, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 65 Abs. 1 lautet: 
"(1) Das Urlaubsausmaß beträgt in jedem Kalenderjahr: 

1. 30 Werktage bei einem Dienstalter von weniger als 

25 Jahren, 

2. 36 Werktage 

a) bei einem Dienstalter von 25 Jahren, 

b) für den Beamten der Allgemeinen Verwaltung der 

Dienstklasse VIII oder IX sowie für den Beamten einer 

anderen Besoldungsgruppe, dessen Gehalt zuzüglich der 

ruhegenußfähigen und der einen Anspruch auf eine Zulage 

zum Ruhegenuß begründenden Zulagen um höchstens 25 S 

unter dem Gehalt des vergleichbaren Beamten der 

Allgemeinen Verwaltung liegt." 
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2. Im § 137 Abs. 1 wird der Ausdruck "des Bundesstrombauamtes" 

durch den Ausdruck "der Wasserstraßendirektion, der 

Bundesbaudirektion Wien" ersetzt. 

3. Anlage 1 Z 1.2 lautet: 

"1.2. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines 

Hochschulstudiums der Rechtswissenschaften oder der Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften wird durch die erfolgreiche Absolvierung 

eines für den betreffenden Bereich von der Verwaltungsakademie 

veranstalteten Aufstiegskurses ersetzt. Zu diesem AUfstiegskurs 

sind nur jene Bewerber zuzulassen, die die im § 23 des 

.Verwaltungsakademiegesetzes~ BGBl. Nr. 122/1975, vorgeschriebenen 

Zulassungsvoraussetzungen erfüllen." 

4. In der Anlage 1 wird der Z 4.3 lit. c in der Spalte 

"Erfordernis" angefügt: 

"die Zulassung zu dieser Grundausbildung ist so zu gestalten, 

daß dem § 4 Abs. 3 Rechnung getragen wird;" 

5. Anlage 1 Z 30.2 lit. blautet: 

"b) im Fernmeldedienst als 

Leiter eines Fernmeldebauamtes, 

Leiter eines Fernmeldebetriebsamtes, 

Leiter des Kabelbauamtes, 

Leiter des Fernsprechbetriebsamtes, 

Leiter der Fernmeldezentralbauleitung, 

Leiter der Fernmeldezeugverwaltung, 

Stellvertreter des LeIters eines der angeführten Ämter 

(ausgenommen das Fernmeldebauamt Haustechnik Wien)." 
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6. Anlage 1 Z 31.2 lautet: 

"31.2. Verwendung im Fernmeldedienst als 

Leiter einer technischen Abteilung (mit Ausnahme der 

Fernmeldezeugabteilung) in einern Fernmeldebauamt, in 

einern Fernmeldebetriebsamt, im Kabelbauamt (ausgenommen 

Abteilungsleiter I), im Fernsprechbetriebsamt oder in 

der Fernmeldezentralbauleitung." 

7. In der Anlage 1 Z 31.4 lit. c wird das Wort 

"Telegraphenbauamtes" durch das Wort "Fernmeldebauamtes" ersetzt. 

8. In der Anlage lZ 32.2 lit. c wird das Wort 

"Telegraphenzeugabteilung" durch das Wort "Fernmeldezeugabteilung" 

ersetzt. 

Artikel 11 

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961, zuletzt geändert 

dur'ch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 550/1984, wird wie folgt geändert: 

§ 72 Abs. 1 lautet: 

"(I) Hat das Dienstverhältnis ununterbrochen sechs Monate 

gedauert, so beträgt der Erholungsurlaub in jedem Kalenderjahr: 

1. 30 Werktage fUr Richteramtsanwärter, 

2. 30 Werktage bei einer Dienstzeit von weniger als 14 Jahren, 

3. 32 Werktage bei einer Dienstzeit von 14 oder mehr Jahren, 

4. 36 Werktage bei einer Diens.tzei t von 25 oder mehr Jahren 

und fUr die Richter der Gehaltsgruppe 111 sowie fUr die 

Richter mit festem Gehalt." 
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Artikel 111 

(1) Abweichend vom Art. I Z 1 beträgt das Urlaubsausmaß von 

Beamten mit einem Dienstalter von weniger als 18 Jahren für das 

Kalenderjahr 1985 anstelle von 30 Werktagen 28 Werktage. 

(2) Abweichend vom Art. 11 beträgt das Urlaubsausmaß 

1. der Richteramtsanwärter und 

2. der Richter mit einer Dienstzeit von weniger als 14 Jahren 

für das Kalenderjahr 1985 anstelle von 30 Werktagen 28 Werktage. 

(3) Art. IV Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 137/1983 

bleibt unberührt. 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

BunQesregierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den 

Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 

Bundesminister betraut. 
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VORBLA~T 

Problem: 

Durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 81/1983 werden für den Bereich der 

Privatwirtschaft sowohl der Mindesturlaub als auch der Höchsturlaub 

in drei Jahresetappen - beginnend mit 1. Jänner 1984 - angehoben. 

Für die Bundesbediensteten wurde eine vergleichbare Änderung des 

Urlaubsrechtes durch die Bundesgesetze BGBl. Nr~ 137/1983 und 

395/1984 eingeleitet. 

Ziel: 

Anhebung der Urlaubsausmaße für Bundesbedienstete im 

öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis unter Berücksichtigung der 

zweiten und dritten Etappe in der Privatwirtschaft. 

Inhalt: 

Erhöhung des Mindesturlaubes auf fünf und des Höchsturlaubes auf 

,sechs Wochen in zwei Etappen. 

Alternativen: 

Keine. 
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Kosten: 

Die Kosten der Urlaubsregelung betragen im öffentlichen Dienst bei 

voller Auswirkung auf dem Planstellensektor 

1. für die Zeit ab 1. Jänner 1985 180 Millionen Schilling je 
Kalenderjahr und 

2~ für die Zeit ab l~ Jänner 1986 zusätzlich 70 Millionen 

Schilling je Kalenderjahr~ 

Diese rechnerischen Kosten sind jedoch nur als Obergrenze zu 

werten~ Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, daß durch 

organisatorische Maßnahmen eine wesentliche Kostensenkung erzielt 

werden kann. Auch im gegenständlichen Fall soll versucht werden, 

die tatsächlichen Mehrkosten erheblich geringer zu halten. 

Die übrigen Regelungen des Entwurfes sind nicht mit Mehrkosten 
verbunden~ 

\ 
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E r 1 ä u t e run gen 

Zu den Artikeln I Z 1 und 111 Abs. 1: 

Im BDG 1979 soll das Urlaubsausmaß 

1. bei einem Dienstalter von weniger als 18 

l. Jänner 1985 auf 28 Werktage und ab 1. 

30 Werktage, 

2. ab einem Dienstalter von 25 Jahren ab 1. 

36 Werktage 

angehoben werden 

Jahren ab 

Jänner 1986 

Jänner 1985 

Artikel 111 Abs. 1 enthält die Etappenregelung für das 

Kalenderjahr 1985. 

Zu Artikel I Z 2: 

auf 

auf 

Hier wird die Umbenennung des Bundesstrombauamtes in 

"Wasserstraßendirektion" und der Bundesgebäudeverwaltung Wien in 

"Bundesbaudirektion Wien" berücksichtigt. 

Zu Artikel I Z 3: 

Anlage 1 Z 1.2 sah bisher als Ersatz des 

Ernennungserfordernisses des Abschlusses eines Hochschulstudiums 

der Rechtswissenschaften oder der Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften die Summe folgender Erfordernisse vor: 

a) Reifeprüfung einer höheren Schule, 

b) zehn Jahre Bundesdienstzeit, 

c) wirksame Leistungsfeststellung, daß der Beamte den zu 

erwartenden Arbeitserfolg durch besondere Leistungen 

erheblich überschritten hat, und 

d) erfolgreiche Absolvierung eines für den betreffenden 

Bereich von der Verwaltungsakademie veranstalteten 

Aufstiegskurses. 
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Da die unter lit. abis c angeführten Erfordernisse gemäß § 23 

des Verwaltungsakademiegesetzes, BGBl. Nr. 122/1975, ohnehin ein 

Zulassungserfordernis zu dem in lit. dangeführten Aufstiegskurs 

darstellen, ist ihre weitere Anführung als Ernennungserfordernisse 

entbehrlich. 

Zu Artikel I Z 4: 

Diese Bestimmung trägt der Notwendigkeit einer Auswahl der für 

die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe D - Dienst in 

Unteroffiziersfunktion geeigneten Bewerber Rechnung. 

Zu Artikel I Z 5 bis 8: 

Hier wird die Umbenennung des Telegraphenbauamtes in 

"Fernmeldebauamt", der Telegraphenzeugverwaltung in 

"Fernmeldezeugverwaltung", einer Telegraphenzeugabteilung in 

"Fernmeldezeugabteilung" und des Telegraphenbauamtes 4 in 

"Fernmeldebauamt Haustechnik Wien" berücksichtigt. 

Zu den Artikeln 11 und 111 Abs. 2: 

Das Urlaubsausmaß für Richteramtsanwärter und für Richter mit 

einer Dienstzeit von weniger als 14 Jahren soll ab 1. Jänner 1985 

auf 28 Werktage und ab 1. Jänner 1986 auf 30 Werktage angehoben 

werden. 

Artikel 111 Abs. 2 enthält die Etappenregelung für das 
, 

Kalenderjahr 1985. 

Zu Arikel 111 Abs. 3: 

Diese Bestimmung stellt klar, daß die Behalteklauseln des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 137/1983 weiterhin gelten. Beamte, die 

unter diese Bestimmungen fallen, behalten daher den Anspruch auf 

das Urlaubsausmaß in der Höhe von 32 Werktagen. 
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Zu Artikel IV: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 

und enthält die Vollziehungsklausel. 

Tex t 9 e gen übe r s tel 1 u n 9 

neu 

BOG 1979 

Art. I Z 1. 
t 65. (1) Das Urlaubsaus .. 8 betrlgt in jede. Kalenderjahr. 

1. 30 Werktage bei ein .. Dienstalter von weniger ala 

25 Jahren, 

2. 36 Werktag. 
a)" bei eine. Dienstalter von 2S Jahren, 
b) fUr den Se.aten der °Allq ••• inen Verwaltung der 

Dienatkla ••• VIII oder IX sowie fUr den Be.aten einer 

anderen Besoldung.gruppe, de •• en Gehalt zuzÜglich der 
ruhegenuBflhigen und der einen Anspruch auf eine Zulage 

zua Ruh_genua begründenden Zulagen ua h~ch.ten. 25 S 

unter da. Gehalt de. vergleichbaren ae.aten der 

Allgeaeinen Verwaltung liegt. 

Art I Z 2. 

f 137. (1) POr dt. Bee.t.n der A1lg ... tnen V.rwaltung .tnd 

folg.nd. V.rwendungebe •• tehnungen vorge.eh.n. 

Letter d.r ..... r.tr.iendtr.t
Hon, d.r lund •• beudtr.kUon 
wt.n od.r .ln.r lund •• g.blude
....... ltung 

Art. I Z 3. 

Verwendung.beaetehnung 

Beudtr.ktor d. (unter Bln.ufO
gung d.r I •• elehnung der le
hlSrde) 

1.2. Da. Ernennung.erfordernia de. Abschlu ••• s ein •• 

Hochachulatudiu.. der Rechtswi.aenschaften oder der Sozial- und 

Wirtschaftswissen.chatten wird durch die erfolgreiche Abaolvierung 
eines fUr den betreffenden Sereich von der Verwaltungsakadeaie 

veran.talteten Aufstiegskuraes eraetzt. Zu diese. Aufstiegekurs 

aind nur jene Bewerber zuzula •• en, di. die i. , 23 des 
Verwaltung.atade.iegeaetzee, BGBl. Nr. 122/197'5, vorgeschrieben.,n 

Zulas.ungsvorau •• etzungen erfüllen. 

alt 

BDG 1979 

t 65. (1) Du Urlaubaau ... 8 beträgt in jade. Kalenderjahr. 

1. 26 Werkt3ge bei eine. Dien.talter von weniger al. 

18 Jahren, 
2. 30 Werktage bei eine. Dienstalter von 18 Jahren. 
3. 34 Werktage bei ein •• Dienstalter von 25 Jahren, 

4. 36 Werktage 
a) für den Beaaten der Allgeaeinen Verwaltung der 

Dienetklae •• VII nach ein •• Dien.talter von 30 Jahren 

sowie fUr den der Dienstkla... VIII od.r IX, 
b) fUr den Se .. ten einer anderen Be.oldung.gruppe. d •••• n 

Gehalt zuzUglieh der ruheg.nu8flhigen und d.r einen 

~.pruch auf eine Zulage zu. RuhegenuS begrUndenden 

Zulagen u. h6ch.ten. 2S S unter de. Gehalt de. 
vergleichbaren Be .. ten der Allge •• inen Verwaltung liegt. 

t 137. (1) PUr die Be •• ten der Allge.einen Verwaltung sind 

folgende Verwendungabezeichnungen vorge.ehen. 

bei Verwendung als 

Leiter des Bundes.troBbauaate. 
oder einer Bundesgebludever
waltung 

Verwendung.bezeichnung 

Baudirektor d. (unter HinzufU
qung der Bezeichnung der ae
hllrd.) 

1.2. Da. Ernennung.erfordernis d •• Abechlu.ae. eine. 

Hoch.chul.tudiua. der Rechtswi.aenachaften oder der So&1al- und 

Wirtschaftswiesenschaften wird durch die ErfUllung aller 

nachatehend angefUhrten Erforderniss. er •• tztl 

a) ReifeprUfunq einer höheren Schule, 

b) zehn Jahre Bundesdienstzeit" 
c) wirkaaae Leistungafestatellung, daß der Beaate den zu 

erwartenden Arbeit.erfolg durch beaondere Lei.tung.n 

erheblich überachritten hat, und 
d) erfolgreiche Absolvierung eines fUr den betreffenden 

Bereich· von der Verwaltußg.akadeaie veran.talteten 

Aufatiegakuf •••• 
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neu 

Art. I Z 4 

4. VZRWl&DUHGSGRUPPB D 
(Mittlerer Dienet) 

Brnennups •• rforderni ••• a 

4.3. 

PUr die Verwendung 

c) i. Dienet in Unteroffi
cierefunktion 

Art. I Z 5, 

Brfordernh 

eine vierjKhrige Verwendung 
ale Angehöriger de. Bund •• heer •• 
und der erfolgreiche AbechluB der 
Grundauebildung fUr die 
Verwendung.gruppe D oder H 3: die 
Zul ••• ung zu di •• er Grundauabildung 
iat 80 zu g •• talten, daS de. ~I .. 

Ab •• 3 Rechnung getragen wird: 

30. VZRWBNDUHGSGRUPPB PT 1 

Ernennung.erforderni ••• , 

30.2. Verwendung 
a) 

b) i. rern.eldedienet ale 

Leiter ein •• F.r~.ld.bau •• t •• , 

~it.r ein •• rernaeldeb.trieb ••• t ••• 

Leiter dee ICabelbeua.tee, 

Leiter 4 •• Pernaprechbetrieb ••• t •• , 

Leiter der rernaelde.entralbeuleltung, 
Leiter der rernaelde.eugverwaltung, 

Stellvertreter de. Leiter. ein •• der angefUhrten Kater 
(au.g.no .. en da. rernaeldebeuaat Hau.technik Wien). 

Art. I Z 6 und 7, 

31. VZRWI&DUHGSGRUPPB PT 2 

ErnennunG.erforderni •• e. 

31.2. Verwendung i. rernaeldedienet ale 

Leiter einer technischen Abteilung (alt Au.nahae der 
rernaeldezeugabteilung) in eine. rernaeldebauaet, in 

ein.a rernaeld.betrleba.at, 1a Kabelbauaat (auageno ... n 
Abteilung.leiter I), i. rerneprechbetriebea.t oder in 
der Pernaeld •• entralbauleitung. 

31 .... Verwendung 

c) 1. rernaeldedienat ala 

Leiter einer in Z 31.2 ang.fahrten techni.chen Abteilung, 
Leiter der Techniachen Stelle eln •• rernaeldebauaate., 

eine. Pernaeldebetrieb.a.~es, de. K.belbauaate. oder de. 
rernaprechbetrleb •• ate., 

Leiter de. Fernaat.a Wlen, 

Leiter einer Bau- und Planunga.telle. 

6 

alt 

4. VZRWBYDUNGSGRUPPB D 
(Mittlerer Dienet) 

Brnennung.erfordern! ••• : 

4.3. 

PUr die Verwendung 

c) ia Dienat in Unteroffi
aier.funktion 

Brfordern!. 

eine vier jährige Verwendung 
ale Angehöriger des Bund.aheeres 
und der erfolgreiche Abschluß der 
GrundaUSbildung fUr die 
Verwendung_gruppe D oder H 3: 

30. VZRIIBIIDUNGSGI!JJPPB PT 1 

Ernennung.erforderni •• e: 

30.2. Verwendung 
a) 

b) i. rernaeldedien.t ale 

Leiter einea Telegraphenbauaate., 
Leiter eine. Pernaeidebetriebaaate., 
Leiter des Kabelbaua.te., 

Leiter de. Pernaprechbetrlebs.ate., 

Leiter der Pernaeldezentralbauleitung, 
Leiter der Telegraphenzeugverwaltung, 
Stellvertreter des Leiter. eine. der angefUhrt.n Kater 

(au.genoaaen da. Telegraphenbau •• t 4). 

31. VERWBHDUNGSGRUPPB PT 2 

Ernennuns.erforderni ••• 1 

31.2. Verwendung ia Pernaeldedienat ale 

Leiter einer technuchen Abteilung C.it Auenahae der 

Telegraphenzeugabteilung) in eine. Telegraphenbaua.t, in 
ein.a Fernaeldebetrieb ... t, ia Kabelbeuaat (au8genoaaen 
Abteilungaleiter I), ia Pern.prechbetriebaaat oder in der 
Pernaelde&entralbauleit~ng. 

31.4. Verwend·ung 

c) i. rernaeldedien.t Al. 

Leiter einer in Z 31.2 angefUhrten techni.chen Abteilung, 
Leiter der Techni.chen Stelle eine. 'Telegraphenbaua.tes, 

eine. Fernae1debetrleb ... te., de •. Kabelbau •• te. oder de. 
"ernaprechbetrieb.a.te. , 

Leiter des Fernaate. Wien, 

Leiter einer Bau- 'und Planungs.telle. 
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Art. 1 Z 8. 
32. VERWEIlDUNGSGRUPPE PT 3 

Ernennung.erforderni •• e: 

32.2. Verwendung 

c) ia Fern.eldedienst ala 
Gruppenleiter in eine. Rundfunk.at, , 
Leiter einer Entstörung.atelle, 
Leiter einer Fernmeldezeugabteilung, 

Mitarbeiter/Planung, 

syate •• pezialiat, 

Mitarbeiter/8 •• chaffung. 

Richterdienatgeaetz 

Art. 11; 
, 72. (1) Hat das Dienatverhl1tnia ununterbrochen aeche Monate 

gedauert, so beträgt der ErholUD9aur1aub in jede. Kalenderjahr; 

1. 30 Werktage fUr Richteraata.nwlrter, 

2. 30 Werktage bei einer Dienstzeit von 

3. 32 Werktage bei eine~ Dienstzeit von 

4. 36 Werktage bei einer Dienstzeit von 

weniger ala 14 Jahren, 

14 oder .ehr Jahren, 

25 oder .ehr Jahren 

und fUr die Richter der Gehalt.gruppe 111 .owie fUr die 

Richter an fe.tea Gehalt. 

7 
alt 

32. VERWEIIDUNGSGRUPPE PT 3 

Brnennung.erforderni •• el 

32.2. Verwendung 

c) ia Fern.eld.dienst ale 
Gruppenleiter in eine. Rundfunk.at, 

Leiter einer Entstörungs.telle, 
Lei ter einer Teleqraphenzeugabteilung, 

Mitarbeiter/Planung. 

Syate •• pezialiat. 

Mitarbeiter/8e.chaffung. 

Richterdienatgea.tz 

, 72. (1) Hat da. Dienetverblltnie ununterbrochen •• che Monate 

gedauert, .0 betrigt der Erholungsurlaub in jedea ~l.nderjahr. 
1. 26 Werktage fUr Richteraateanwlrter, 
2. 26 Werktage bei einer Dienetzeit von w.niger als 14 Jahr.en. 

3. 32.Werktage bei einer Dienstzeit von 14 oder .ehr Jahren, 

4. 36 Werktage bei einer Dienstzeit von 2S oder .ehr Jahren 

und fUr die Richter der Gehalt.gruppe 111 .owie fUr die 

Richter .it fe.te. Gehalt. 
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